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Beschlussvorlage 
SG/2023/184 [öffentlich] 
 
 

Betreff: 
58. Änderung des Flächennutzungsplanes - "Windenergie im Samtgemeindegebiet Hesel"  
-Beteiligung der Öffentlichkeit durch Auslegung 
 -Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

 
Federführung: Stabstelle Gemeindeentwicklung 
Verfasser: Jens Pollmann  
Aktenzeichen: GE/Po-612002-58. Änderung FnP 
Datum: 09.03.2023 
 

Beratungsfolge  Datum Beschluss 

Ausschuss für Klimaschutz und Gemeinde-
entwicklung  

Beratung 21.03.2023  

Samtgemeindeausschuss  Vorbereitung 22.03.2023  

Samtgemeinderat Hesel  Entscheidung 22.03.2023  

 
Beschlussvorschlag: 
1. Den vom Planungsbüro Diekmann, Mosebach & Partner vorgelegten Entwurfsunterlagen zur 

58. Änderung des Flächennutzungsplanes vom 03.03.2023 nebst der Begründung zum Ent-
wurf zur 58. Änderung des Flächennutzungsplanes vom 07.03.2023 und dem Umweltbericht 
zur Begründung zum Entwurf zur 58. Änderung des Flächennutzungsplanes vom 08.03.2023 
wird zugestimmt. 

2. Die Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB und die Beteiligung der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB ist auf der Grundlage der 
vom Planungsbüro Diekmann, Mosebach & Partner vorgelegten Entwurfsunterlagen zur 58. 
Änderung des Flächennutzungsplanes vom 03.03.2023 nebst der Begründung zum Entwurf 
zur 58. Änderung des Flächennutzungsplanes vom 07.03.2023 und dem Umweltbericht zur 
Begründung zum Entwurf zur 58. Änderung des Flächennutzungsplanes vom 08.03.2023 
durchzuführen. 

 
Sachverhalt: 
Am 27.08.2022 beschloss der Rat der Samtgemeinde Hesel die Einleitung der sachlichen Teilände-
rung des Flächennutzungsplanes im Bereich Windenergie. Vorher gegangen war die Ausarbeitung 
einer Standortpotenzialstudie für Windenergie im Gebiet der Samtgemeinde Hesel vom Planungsbü-
ro Diekmann • Mosebach & Partner welche Grundlage der vorgenannten Windkraftplanung ist. Diese 
Studie wurde im Herbst 2022 fertig gestellt worauf hin im Anschluss diese Änderung des Flächennut-
zungsplanes der nächste logische Schritt zur gezielten Steuerung der Windenergieplanung ist. 
Bereits im August 2012 (Aktualisierung September 2014) hat die Samtgemeinde Hesel eine Standort-
potenzialstudie für Windparks erarbeiten lassen, um eine nachvollziehbare, fundierte Grundlage für 
die Ausweisung von Windparkflächen zu besitzen. Fast parallel dazu hat auch der Landkreis Leer ge-
mäß Kreistagsbeschluss vom 19.04.2012 beschlossen, dass RROP (2006) durch eine Änderung um 
einen sachlichen Teilbereich Windenergie in Form von Festlegung geeigneter raumbedeutsamer 
Windparkstandorte als Vorranggebiete einschließlich Ausschlusswirkung zu ergänzen. Der entspre-
chende Teilabschnitt war zuvor vom Niedersächsischen OVG1 für unwirksam erklärt worden. In dem 
Zusammenhang wurde vom Landkreis eine eigene kreisweite Potenzialstudie für Windenergie erar-
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beitet, die die Grundlage zur Ausweisung von Vorranggebieten für Windenergie mit Ausschlusswir-
kung im restlichen Kreisgebiet von Leer sein sollte. Vor dem Hintergrund des Anpassungsgebotes der 
Flächennutzungsplanung der Gemeinden an die Regionalplanung hat die Samtgemeinde Hesel 
schließlich zunächst alle eigenen Planungen zur Steuerung der Windenergie in Erwartung des geän-
derten RROPs, sachlicher Teilabschnitt Windenergie, eingestellt. 
Im Mai 2016 erfolgte außerdem die Bekanntmachung der allgemeinen Planungsabsichten zur Neu-
aufstellung des RROP des Landkreises Leer. Der Entwurf des neuen RROP befindet sich derzeit in 
Bearbeitung. Das Verfahren zur Neuaufstellung des RROP wird voraussichtlich erst in zwei bis drei 
Jahren abgeschlossen sein. Im Zuge des Verfahrens stellte der Landkreis auch den Landschaftsrah-
menplan (LRP) neu auf. Der LRP liegt mit Stand 2021 vor. 
Mit dem Beschluss des Kreistages vom 24.01.2019 ist das Verfahren zur 1. Änderung des Regionalen 
Raumordnungsprogramms, Änderung und Ergänzung um einen sachlichen Teilabschnitt Windener-
gie, eingestellt worden. Der Kreistag hat sich darauf verständigt, in der bereits begonnen Neuaufstel-
lung des RROP zwar Vorranggebiete für Windenergie auszuweisen, jedoch ohne Ausschlusswirkung 
für das restliche Kreisgebiet, so dass es den Gemeinden selbst überlassen ist, die Windenergienut-
zung über die Ausweisung von Sonderbauflächen mit Ausschlusswirkung für das restliche Gemeinde-
gebiet in den Flächennutzungsplänen zu steuern. Die Notwendigkeit dafür ergebe sich aus der zwi-
schenzeitlich ergangenen Rechtsprechung der Oberverwaltungsgerichte und des Bundesverwal-
tungsgerichts, nach welcher viele bestehende und beklagte Flächennutzungspläne im Hinblick auf die 
Steuerung der Windenergie unwirksam seien. Dabei spielen meist formalrechtliche Gründe eine Rol-
le, die in einem fehlenden schlüssigen planerischen Gesamtkonzept bei der Ausweisung der Sonder-
bauflächen (und dem Ausschluss der Windenergie außerhalb derselben), einer fehlerhaften Be-
kanntmachung oder in der Tatsache liegen, dass der Windenergie mit dem vorhandenen Flächennut-
zungsplan nicht „substanziell Raum“ eingeräumt wird. 
Aufgrund dieser Entwicklungen in der Rechtsprechung ist zu vermuten, dass der derzeit gültige Flä-
chennutzungsplan (FNP) der Samtgemeinde Hesel mit der einzigen gemeindeübergreifenden Son-
derbaufläche für Windenergie in Firrel/Schwerinsdorf der Windenergie nicht substanziell Raum ein-
räumt und aufgrund dessen einer gerichtlichen Überprüfung somit nicht standhalten würde. Im Fall 
der Unwirksamkeit des FNP wäre die Errichtung von Windenergieanlagen im gesamten Außenbereich 
des Samtgemeindegebietes entsprechend der Privilegierung nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB möglich. 
Um dies zu vermeiden, tritt die Samtgemeinde Hesel erneut in die Planung zur Steuerung der Wind-
energie im Samtgemeindegebiet ein, indem diese Änderung des Flächennutzungsplanes unter Zu-
grundelegung eines schlüssigen planerischen Gesamtkonzeptes durchgeführt wird. Ziel der Änderung 
ist es ausreichend Sonderbauflächen für Windenergie an vergleichsweise wenig konfliktträchtigen 
Stellen im Samtgemeindegebiet auszuweisen. 
Ziel des Teilflächennutzungsplanes Windenergie ist es, auf Basis eines schlüssigen, gesamträumlichen 
Konzeptes (Standortpotenzialstudie für Windenergie im Samtgemeindegebiet Hesel 2022) die Steue-
rung der Windenergie im gesamten Samtgemeindegebiet vorzunehmen. Ziel der Gemeinde ist hier-
bei, die Erhaltung und Entwicklung des bestehenden Windparks, sowie die Ausweisung weiterer 
Sonderbauflächen für Windenergie an vorbelasteten oder vergleichsweise unkritischen Stellen im 
Samtgemeindegebiet. Darüber hinaus ist gemeindliche Planungsabsicht teilweise ausgewiesene Son-
derbauflächen für Windenergie aus dem derzeit rechtskräftigen Flächennutzungsplan herauszuneh-
men und in Flächen für die Landwirtschaft umzuwandeln. 
Ziel des Teilflächennutzungsplanes Windenergie ist es, innerhalb des Samtgemeindegebietes der 
Windenergie substanziell Raum einzuräumen und das übrige Gemeindegebiet von Windenergieanla-
gen frei zu halten. Die Samtgemeinde macht bei der Planung von der Ausschlusswirkung nach § 35 
(3) Satz 3 BauGB Gebrauch, die für eine städtebaulich geordnete und verträgliche Entwicklung der 
Windenergienutzung innerhalb des Samtgemeindegebietes Hesel geeignet ist. Gleichzeitig wird 
durch die vorliegende Planung ein Beitrag zur Förderung regenerativer Energien im Sinne von § 1 (6) 
Nr. 7f BauGB geleistet. 
 
Am 20.12.2022 hat der Samtgemeinderat (nach vorheriger Beratung im Ausschuss für Klimaschutz 
und Gemeindeentwicklung am 07.12.2022 und Vorbereitung im Samtgemeindeausschuss am 
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13.12.2022) mit der Vorlage SG/2022/130 den Aufstellungsbeschluss und die frühzeitige Beteiligung 
der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange beschlossen. 
 
Durch Veröffentlichung in der Ostfriesen-Zeitung vom Donnerstag, den 15.12.2022 wurde der Auf-
stellungsbeschluss und die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit ortsüblich bekanntgemacht. 
 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit fand im Zeitraum Freitag, den 23.12.2022 bis zum Mon-
tag, den 23.01.2023 statt. 
 
Via Anschreiben vom 14.12.2022 wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange am 
Verfahren beteiligt und gebeten eine Stellungnahme bis zum 16.01.2023 einzureichen. 
 
Nach Erörterung und Entscheidung über die Abwägungsvorschläge zu den eingegangenen Stellung-
nahmen aus der frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange (Vorlage SG/2023/185) ist nun über die Beteiligung der Öffentlichkeit und der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 3. Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB zu ent-
scheiden.  
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den 
Haushalt: 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen keine Auswirkungen auf den 
Haushalt. 
 

 
Uwe Themann 
Samtgemeindebürgermeister 
 
Anlagenverzeichnis: 

1. Entwurf Plan 58. FNP-Änderung Windenergie SG Hesel vom 03.03.2023 
2. Entwurf Begründung 58. FNP-Änderung Windenergie SG Hesel vom 07.03.2023 
3. Entwurf Umweltbericht 58. FNP-Änderung Windenergie SG Hesel vom 08.03.2023 
4. https://kombox.kdo.de/tausch/index.php/s/CRnZz9zQCHaWSCb Studie Hesel Bericht Endfas-

sung - Stand 02.03.2023 
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